
Kreis Ufingen.
Druck»ud Verlag van

M. Wagner'« »uchdruckerei in Ufingen.
Schriftleitung: Richard Wagner.

Femsprechrr Nr. 21.

Bezugspreis: Durch die Post bezogen vierteljährlichH
1.50 Mk. (außerdem; 24 Mennige Bestellgeld.) Im'
Verlage für den Monat 4S'Pfg. —StarückungSgebühr
Anzeigen 20 Pfg-, Reklamen 40Wfg. die Nanaondzeile.I

Samstag , den 10. Februar 1917.

ist
lunu

Amtlicher Art.
Ufingen, den8. Februar 1917.

« - « tag de« 12 . d. « ts vormittags
Mr findet eine Versammlung der Herr«
Lraerwetster zur Besprechung wirtschaftlicher
'gen im Gasthau. „Zur Sonne in Usingen

ll^ Nerlönliche» Erscheinen ist dringend erforderlich.
^ Der Königliche Landrat.

o. Be »old.irlll
m, ^ Usingen, den8. Februar 1917.

-trifft Strenmehl für Bäckerei«« ,
sp«, Bo« den in Betracht kommenden Reichsstellen
— tine  größere Menge Spelzspreumehl freigegeben

»rden zur Verwendung al« Streumchl in
Ückereidetrieben. Dir Zuteilung kann erfolgen
■ zum Höchstsätze von 1*/» de« verarbeiteten
reble» Der Bezug diese« Streumehlr« lohnt
d nur, wenn Bestellungen über zusammen 300
entner einlaufen. In diesem Falle würde sich

Preis aus 18.— bi« 30.— Mk. per 100
belaufen. Ich ersuche die Herrn Bürger.

Kister bei den in Betracht kommenden Bäckern
Esten in Umlauf zu setzen, zweck» evtl. Ein-

Itzreibung von Bestellungen.
Diese Listen stnd mir bi» zum IS. d. Ml»,

iinzureichen.
F Fall» ungenügende Bestellungen«ngehen, wird
an dieser Stelle bekanntgegeben, daß auf Lefe-

i»rung nicht zu rechnen ist.
Der Königliche Landrat.

v. Bezold.
ln die Herrn Bürgermeister de» Kreise».

, Ufingen, den6. Februar 1917.
!' Der Kaufmann Adolf Logelrberger zu Ufingen
"st zum Schiedsmann sür den Schied»mann»bezirk

.Magen auf die Dauer von 3 Jahren gewählt
Hnd nach erfolgter Bestätigung der Wahl feiten«
""der Herrn LandgerichtS'Präfidenten zu Wietbaden

durch da» Kgl. Amtsgericht hierfelbst vereidigt
.Worden.
ks Der Königliche Landrat.
1Ar. 1235. v. Bezold.

, An die Herrn Bürgermeister zu
Altweilnau, Anspach, Cleeberg, Eschbach, Espa,
Gemünden, Haintchen, Haffelbach, Haffelboru,

!Hausin, Neuweilnau, Niederem», Niederreifenberg,
kOderlaukin,Oberreisenberg. Pfaffenwiesbach, Riedel.
Ibach, Schmitten, Wehrheim. Wernborn, Westerfeld
' und Wüstem«.

Der Erledigung meiner Verfügung vom 29.
Januar 1917, Rr. L. 635, betreffend„Kartoffel-
lieferungen", sehe ich binnen 34 Stunden bestimmt
entgegen.

Ufingen, den8. Februar 1917.
Der Königliche Landrat.

v. Bezold.

Die Erledigung meiner Verfügung vom 38.
Dezember 1916 betreffend..Volktbibliothek" wird in
Erinnerung gebracht und binnen3 Tagen bestimmt
erwartet.

Usingen, den3. Februar 1917.
Der Königliche Landrat.

v Bezold.

»ekauntmaihnng.
Da« Beiblatt zur Vakanzenliste vom 5.

Februard. I ». — offene Stellen für Krieg«»
schädigte— liegt auf dem Landratramie und auf
dem Bürgermeist ramt bierselbst zur Einsicht offen.

Ufingen, dm 7. Februar 1917.
Der Königliche Landrat.

v. Bezold.

Ufingen, den8. Februar 1917.
Hiermit wird auf die im Regierungs-Amtsblatt

vom 3. d. Mi». Nr. 5 Seite 27 abgedruckle
Bekanntmachung, betreffend Handverkaufsiaxe für
Krankenkaffen vom 28. Januard. I «. aufmerksam
gemacht mit dem Hinzufügen, daß Sonderabzüze
gegen vorherige portr freie Einsendung de« Betrage«
von 50 Pfg. ron Herrn Apotheker Friedrich
Dieterich» in Frankfurta. M. — West— Konto
4245 bei dem Postscheckamt in Frankfurta. M.
bezogen werden können.

Ich weise noch darauf hin. daß auch die Be¬
sitzer der ärztlichen Hausapotheken die in Frage
stehenden Bestimmungen zu beachten und sich di selben
für ihre Akten zu beschaffen haben.

Der Königliche Landrat.
Nr. L. 1336. v. Bezold.

Usingen, den5. Februar 1917.
In der Gemeinde Köppern im Obrrtaunu»krei«

ist die Maul- und Klauenseuche au«gebrochen.
Der Königliche Landrat.

Nr. L. 1234. v. Bezold.

! An die Herren Bürgermeister zu
Anspach, Arnoldrhain, Cleeberg,Haintchen, Laubach,
Aiederlauken, Pfaffenwiesbach und Wernborn-

Stellv. Generalkommand»
18. Armeekorps.

Abt. Mb Nr. 10 671/2964.
Brtr. Schundliterartur.

Auf Grund de» § 9b de» Gesetze« über den
Belagerungszustand vom 4. Juni 1851 bestimme
ich für den mir unterstellten Korpsbezirk und—
im Einvernehmen mit dem Gouoerner— auch
für den Befehlsbereich der Festung Mainz:

I. Druckschriften, die von dem Polizeipräsidenten
in Berlin in den amilichen Listen(veröffentlicht
in dem Preußischen Zentral-Polizei-Blatt) als
„Echundlilrrartur" bezeichnet stnd oder künftig be¬
zeichnet werden,und die deshalb gemäß§ 56 Ziffer
13 der Gewerbeordnung vom Feilbieten und Auf.
suche» von Bestellungen im Umherziehen autgeschloffen
sind, dürfen auch im stehenden Gewerbe nicht feil-
gehalten, angekündigt, ausgestellt, ausgelegt oder
sonst verbreitet werden.

II.  Druckschriften, die quf der Liste der„Schund-
literutur" (1) stehen, dürfen auch nicht unter ver¬
ändertem Titel feilgehalten, angekündigt, aurgelegt
oder sonst verbreitet werden. Dies gilt fowobl
für den Haufierbetrieb al» auch für da» stehende
Gewerbe.

52. Jahrgang.

III. Zuwiderhandlungen werden auf Grund
de« §b der Gefitze« über den Belagerung»,ustand
vom 4 Juni 1851 bestraft.

IV. Diese Verordnung tritt am 15 Juni 1916
in Kraft.

Frankfurta. M. den 1. Juni 1916.
D.er kommandierend General.

Die birher erschienenen Listen de» Kgl. Poli¬
zeipräsidenten zu Berlin über Schundliteratursind
im Kgl. Preuß Zentral.Polizei'Blait in den Stücken
10 337 und 10367 unterm 27. Mär, 191« bezw.
38. Juli 1916 veröffentlicht
Wiesbaden, 25. 1. 17. Der Regierungspräsident.

Allerhöchster Erlast vom 27 . Januar
1917 . betreffend Löschung von Straf¬

vermerke» im Strafregifter usrv.
Ich will in Gnaden genehmigen, daß im Straf¬

register und in den polizeilichen Listen alle noch
nicht gelöschten Vermerke über die bi» zum 27.
Januar 1907 (einschließlich) von preußischen Zivil¬
gerichten oder von Militärgerichten de» preußischen
Kontingent» erkannten, sowie über die bi« zu dem
bezeichneten Tage durch Verfügung preußische
Polizeibehörden festgesetzten Strafen gelöscht werden,
wenn

1. der Bestrafte keine anderen Strafen erhalten
hat al» Gefängnis bi» zu einem Jahre einschließlich
oder Festungshaft bis zu einem Jahre einschließlich
oder Arrest oder Haft oder Geldstrafe oder Verwett
allein oder in Verbindung miteinander oder mit
Nebenstrafen.

3. gegen den Bestraften nach de« 27.Januar
1907 bi« zum heutigen Tage nichl wieder auf
Strafe wegen eine« Verbrechen« oder Vergehen»
gerichtlich erkannt ist.

Auf die Strafen, die von einem der mit an¬
deren Bunderstaaten gemeinschaftlichen Gerichte
erkannt find, findet dieser Erlaß Anwendung, sofern
nach den mit den beteiligten Regierungen getrof¬
fenen Vereinbarungen die Ausübung de» Begna-
digungrrecht» in dem betreffenden Falle mir znsteht.

Der Minister der Justiz, der Innern und de»
Kriege» haben die zur Ausführung diese» Erlaffe»
erforderlichen Anordnungen zu treffen-

Große» Hauptquartier, den 27. 1. 1917.
gez. : Wilhelm.

Stellvertretendes Generalkommando.
XVIII. Armeekorps.

Abt. IIIb Tgb. Nr. 1348/396.
B-tr.:Zigeuner -rrnd Bärenführerbande ».

Frankfurt(Main), den 29. Januar 1917.

Verordnung.
Auf Grund de» § 9d de» Gesetze« Über den

Belagerungszustand vom 4. Juni 1851 verbiete
ich da» Umherziehen von Zigeuner- und sogenannten
Bärenführerbanden.

Zuwiderhandlungen werden mit Gefängnis bis
zu einem Jahre, beim Vorliegen mildernder Um-
stände mit Haft oder mit Geldstrafe bi« zu 1500
Mark bestraft.

Der stellv. Kommandierende General:
R iede l,

Generalleutnant.



Bekanntmachung,
(Nr . M . 1/a . 17 . K. R . A.)
vom 8 . Februar 1917 ,

betreffend Beschlagnahme , Be-
ftandserhebnng und Enteignung
von Bierglasdeckeln und Bier¬
krugdeckeln aus Zinn und frei¬
willige Ablieferung von anderen

Zinngegenftanden.
(Neufassung de» Bekanntmachung Nr.
I« . 1/10 . 16 . fl . R . vom  1 . Oktober

ISIS . )
Nachstehende Bekannimachung wird auf Er¬

suchen de » Königlichen Kriegsministeriums zur
allgemeinen Kenntnis gebracht mit dem Bemerken,
daß , soweit nicht nach den allgemeinen Strafge¬
setzen höhere Strafen verwirkt sind, jede Zuwider.
Handlung gegen die Vorschriften I ber Beschlagnahme
und Enteignung nach § 6*) der Bekanntmachungen
über die Sicherstellung von Kriegsbedarf vom 34
Juni 1915 (Reichs .Gesetzbl . S . 357 ), vom 9
Oktober 1915 ( Reichs -Gesetzbl . S . 845 ) vom 35
November 1915 ( Reichs - Gesetzbl . S . 778 ) und
14 . September 1916 (Reichs -Gesetzbl. S . 1019)
und jede Zuwiderhandlung gegen die Meldepflicht
nach tz 5 * *) der Bekanntmachungen über Vorrat »,
erhebungen vom 3 . Februar 1915 (Reichs -Gksktzbl.
S . 54 ). vom 3. September 1915 (Reichs -Gesetzbl^
S . 549 ) und vom 31 . Oktober 1915 (Reich»-'
Gesetzbl . S . 684 ) bestraft wird . Auch kann
der Betrieb de» Handelsgewerbes gemäß der
Bekanntmachung zur Fernhaltung unzuverlässiger
Personen vom Handel vom 33 . September 1915
(Reicht Gesetzbl . S . 603 ) untersagt werden.

81
Inkrafttreten der » ekanutmachung.

Diese Bekanntmachung tritt mit ihrer Verkün¬
dung in Kraft ; gleichzeitig tritt die Bekannimachung
Nr . M . 1/ 10 . 16 . K. R . A., betreffei h die gleichen
Gegenstände , vom 1 . Oktober 1916 außer Kraft

8 2
Bo « der Bekanntmachung betroffene

Gegenstände.
Von der Bekanntmachung werden betroffen:

sämtliche au » reinem Zinn oder aus
Legierungen mit einem Zinngehalt von
75  v . H. und mehr bestehenden Deckel

Biergläsern und Bierkrügen.
bi«

von_ - - ein

* ) Mit Gefängnis bis zu einem Jahr oder
mit Geldstrafe dt« zu zehntausend Mark wird,
sofern nicht nach allgemeinen Strafgesetzen höhere
Strafen verwirkt find , bestraft:

3.

4.

wer der Berpfltchtung . die enteigneten
Gegenstände herauszugeben oder fie auf
Verlangen des Erwerbers zu überbringen
oder zu versenden , zuwidcrhondelt;
wer unbefugt einen beschlagnahmten Gegen¬
stand beiseiteschafft , beschädigt oder zerstört,
verwendet , verkauft oder kauft oder ein an¬
dere» Veräußerung », oder ErwerbSgeschäfl
über ihn abfchließt;
wer der Verpflichtung , die beschlagnahmten
Gegenstände zu verwahren und pfleglich zu
behandeln , zuwiderhandelt,
wer den erlaffenen AuSführungSbestimmungen
zuwiderhandelt.

** ) Wer vorsätzlich die Auskunft , zu der er auf Grund
dieser Verordnung verpflichtet ist. nicht in
der gesetzten Frist erteilt oder viffentlich un¬
richtige oder unvollständigeAngaben macht , wird
mit Gefängnis bis zu sechs Monaten ' oder
mit Geldstrafe bi» zu zehntausend Mark
bestraft . Auch können Vorräte , die ver,
schwiegen find , im Urteil für dem Staat
verfallen erklärt werden . Ebenso wird be¬
straft , wer vorsätzlich die vorgeschriebenen
Lagerbücher einzurichten oder zu führen
unterläßt.

Wer fahrläsfig die Auskunft , zu der er auf Grund
dieser Verordnung verpflichtet ist. nicht in
der gesetzten Frist erteilt oder unrichtige oder
unvollständige Angaben wacht , wird mit
Geldstrafe bis zu dreitausend Mark oder
im Unvermögensfall - mit Gefängnis bis zu
sechs Monaten bestraft . Ebenso wird
bestraft , wer fahrlälfig die vorgeschricbenen
Logerbücher einzurichten oder zu führen
unterläßt.

schließlich der dazu gehörigen Scharniere.
8 3

Ausnahme «.
Ausgenommen von den Bestimmungen dieser

Bekannimachung sind Deckel und Scharniere van
zinnernen Krügen und Pokalen , sowie Deckel -Ränder.
-Einfaffungen und - Scharniere au , Zinn , sofern
die dazugehörigen Deckel « ich, au « Zinn bestehn.

8 4
Bo « der Bekanntmachung betroffene

Personen , Betriebe usw.
Die Bestimmungen dieser Bekannimachung

gelten für alle Brauerei -, Gastwirischafi «- und
Schankbeiriebe ( , . B . Brauereien . Bierverläge.
Gastwirtschaften , Kaffeehäuser und Konditoreien'
überhaupt Bierausschänke aller Art ), für Vereine
und Gesellschaften , Kasino « und Kantinen , welche
die von der Bekannimachung betroffenen Gegenstände
(8 2) in Besitz oder Gewahrsam haben ; ferner
für sämtliche Handlungen , Laden - und Jnstallationr-
geschäfte , Fabriken und Privaipersonen — auSge.
nomnun Alihändlcr ( siehe § 10 ) welche die in 8
3 der Bekanntmachung genannten Gegenstände
erzeugen oder verkaufen , oder welche solche Gegen»
stände zum Zwecke de , Verkauf « in Besitz oder
Gewahrsam haben.

8 5
Beschlagnahme.

Alle von dieser Bekanntmachung betroffenen
Gegenstände werden hiermit beschlagnahmt , soweit
st« sich im Besitze oder im Gewahrsam der im 8
4 bezeichne« » Personen und Betricbe befinde » .

Die Beschlagnahme erstreckt sich auch auf solche
Gegenstände , die au « Zmn hergestellt find, da « von
der Kriegs -Rohstoff -Abteilung de « Königlichen Kriegs¬
ministerium « oder durch die Miliiärbcfehlrhaber
freigegeben worden ist.

8 «
Wirkung der Beschlagnahme.

Dl « Beschlagnahme hat die Wirkurg , daß die
Vornahme von Veränderungen an den von ihr
b rühr ' rii Gegenstände verboten ist und rechtsge-
schäfilichen Verfügungen über ste nichtig stnd , soweit
sie nicht ausdrücklich auf Grund der folgenden An-
ordnungen oder etwa weiter ergehender Anordnungen
erlaubt werden . Den rechisgelchäsilichen Verfü¬
gungen stehen Verfügungen gleich , die im Wege
der Zwangsvollstreckung oder Arrestvollziehuna er.
folgen.

Trotz der Beschlagnahme sind alle Verände¬
rungen und Verfügungen zulässig , die mit Zustim¬
mung der mit der Durchführung der Bekanntmachung
beauftragten Behörden erfolgen.

Die Befugni « zum einstweiligen ordnung «mäßigen
Weltergebrauch der beschlagnahmten Gegenstände

bleibt unberührt . ^ y
Meldepflicht . Enteignung und « bliese,
rung der beschlagnahmten Gegenstände.

Die von der Beschlagnahme betroffenen Gegen¬
stände unterliegen der Meldepflicht . Sie stnd.
sobald ihre Enteignung angeordnet ist, von den
Biergläsrrn und Bierkrügeii zu entfernen und an
Sammelstellen abzuliefern , die von den beauftragten
Behörden errichtet und bekannigemachl w rden.

Die enteigneten Gegenstände , die nicht innerhalb
der vorgeschriebenen Zeit abgeliefert stnd , werden
auf Kosten der Ablieferungspflichtigen zwangsweise
abgeholt werden.

Mit der Durchführung dieser B . kannimachung
werden dieselben Kommunaloer bände beauftragt
denen bereit « di - Durchführung der Bekanntmachung

1/10 . 16 . « . R A . vom 1 . Oktober 1916,
betreffend Beschlagnahme , Bestandserhebung und
Enteignung von Bierglasdeckeln ut .b Bierkrugdeckrln
au « Zinn und freiwillige Ablieferung von anderen
Zinngegenständen , übertragen worden ist. Diese
erlassen auch die Ausführungsbestimmungen hinsicht¬
lich der Meldepflicht , Ablieferung und Einziehung.

Uebernahmepreis.
Der von der beauflraglen Behörde zu zahlende

Uebernahmepreis wird auf 8 .— Mk . für jede»
Kilogramm festgesetzt . Dieser Uebernahmepreis
enthält den Gegenwert für die abgelieferten Gegen-
stände einschließlich aller mit der Ablieferung ver-
bundenen Leistungen , wie Entfernung der Deckel
und Scharniere von den Gläsern und Krügen.

Ablieferer , die mit dem vorbezeichneren Heber,
nahmeprei » nicht einverstanden sind , haben die«
sogleich bei der Ablieferung zu erklären . In Fällen,
in denen eine gütliche Einigung über den Ueber-

feindl'ö
in ene
astßö

jilMN

Siftärif
Heei

leiöerl«
und b

dir
!N die

nahmeprei» nicht erzielt ist, wird dieser
3 und 3 der Bekanntmachung über
stellung von Kriegsbedarf vom 34 ID
auf Antrag durch das Reichsschiedsg»».
Kriegsbedarf in Berlin W 10, Victors
endgültig festgesetzt. '

§ 9
Befreiung von der Beschlag «.

Enteignung uud Ablieferung
Solche beschiagriahmicn Gegenstände, sü"'

ein kunstgewerblicher oder kunstgeschichiijche.
dur.d anerkannte Sachverständige festgeftefl,
die von der LandeSzenlraibebörde bestimm, ^
Betroffenen durch die beauftragten Behörden
Haft gemacht werden, sind durch die beaun-D"^
Behörden auf Antrag von der Beschlag! aU®
Etileignung und Ablieferung zu befreien. !

Andenkenwert entbindet nicht von der Bch 3* * *
«ahme , Enteignung und Ablieferung . innen

§ 10 [ ftfln,d
Freiwillige Ablieferung von List

Zinngegeufländen . ,t de«
Die Sammelstellen sind auch verpflicht»

^nde von diese Bekannimachung nicht betrog BeiK
Gegenstände aus Z,nn anzunehmen: Wgiv

Deller. Schüsseln, Schalen, « u, a tont
Becher, Krüge, Kannen, Humpen, » qn bi
rohre aus vterdruekappa » b
u » d Syphons für kohlensä ! Sifl
haltige Getränke . Matza «,
tLitermxtz . , 41
jwsfSSs*- *»*«19« D»s
Warmflasche « . meztdiw
Spritzen , Mensure « « nv I « .
dierbüchsen . ^ ^ 3°"'

Der Uebernahmepreis füt
unter ») genannte « Ge
stände beträgt 6 .00  Mark

. . irdeS flilogramm.
d) Andere Ainnqegenflände . ,

Eff - n « d Trinkgeräte , soweit
nicht unter a) genannt find,
wie Hähne , flrähne , Typ
verschranbunge » . Lampe » ,L
1er « sw.

Der Uebernahmepreis für
unter d) genannten GeA fr
stände beträgt 3 ,00  Mark

, jrdeS flilogramm.
0) Löffel und Gabeln ( Stiele all , *

nacht

IWT1
irchboc

(fl *»
unin.

anSgeschloffe « ) und Allmateri
Der Uebernahmepreis s an.das unter c) genannte ME"
betragt 2 ,00  Mark für j«Jf‘
flilogramm . e

Ste nn diesen Gegenständen befindlichen '
iwlage oder Bestandteile an » anderem Mail "
m « Zmn werden nicht vergütet und sind oorWl!
Ablieferung zu entfernen . Au « anderem Mai«
al « Zmn bestehende , mit Zinn überzogene G -° +
fianbe , wie Konservendose « . Gegenstä«
aus Weißblech . Weißblechabfäll ? ul ^A
werden nicht angenommen . z

Gegenstände , welche bereits alS AI 2
an  S änD,<t »Handlungen «ft .«

abgegeben wäre « und den Besti,
der Bekanntmachung All. Itzuh.s

15 . fl . R . A . unterliegen » dürfe « m 1

werden aicht angenomm chn
§ 11

« «fragen und Anträge . fetnei
«a Anfragen und Anträge , die die vorsteh « in

Bekanntmachung betreffen , sind an die beauftrag 9
Behörden zu richte ». ^

Frankfurt ( Main ), 8 . Februar 1917 . ?
Stello . Generalkommando »nb

_de » 18 . Armeekorps.

iung

Wantlichtt Stil.

Der Krieg.
(Jj “ ®1*1" 6 - ®»n ««tiut,a . g* i

Westlicher KricgsschmrPlstz:
Armee des Generalfeidmarschalls Herzog Albtti

von Württemberg . A
. ... . Apernbogen herrschte abnd « lebhafte Feuer,
tatigkeit . Im Wytschaetebogen zerstörten wir durl^



r

Sprengung einen erheblichen Teil
*JW ™L Minengänge.
/ f«i""^»sAe« Fliegergeschwaderwarf auf die
V ®11».^Bomben ab, durch die neben Hauser.
!» ^ « in einer Schulei  Frau und 16 Kinder
* Srunfl«^ Eachsene schwer verwundet wurden.

/rischen Anlagen ist Schaden nicht entstanden.
><n "Heeresgruppe Kronprinz Rupprecht.
I « ^ieil » ves Kanals von La Bafföe, an der
r » ^ . >,,j Bouchavesne » war der Artilleriekamvf
er :,UL Borlage gesteigert. Nach Mitternacht
lt ' I Engländer auf Bern Nordufer der Ancre
W entA°aßlid& von Bouchavesne« an. Begrenzte

«erfolgt wurden durch unseren Gegenstoß
E ^ rseglichen

Heeresgruppe Kronprinz.
Aire-Tal und bei Vauquoi» östlich der

es holten Stoßtrupp« 17 Gefangene aus

östlicher Kriegsschauplatz:
öe4  Generalseldmarschall« Prinz Leopold

11 von Bayern.
J, i Ajfielin westlich von Luck, war ein Ec-
ungivorstoß für un« erfolgreich.
<*t0Bt de« Generaloberst Erzherzog Josef
CJ„ den verschneiten Karpathen und im Berg.
~ bei westlichen Moldau mehrfach lebhafte
erititigk-it und Gefechte von Srreisableilungen.

Heeresgruppe des Generalfeldmarschall»
von Mackensen

Di- Lage ist unverändert.
Mazeoonische Front.

Zwischen Ochrida- und Prespa-Sre Borposteni
irmützel. bei denen französische Gefangene ein
rächt wurden.

Der Erste Generalquartiermeister
Ludendorsf.

U7V Berlin,  8 . Febr. Lin rückkehrende»
^hoot versenkt« im Atlantischen Ozean zehn
,ffe mit einem Gesamt-Tonnengehalt von 19,000
men. Außerdem wurden in der Nordsee ver.
ri: ein unbekannter englischer Dampfer von
,a 3000  Tonnen und die englischen Fischdainpser
Shamrock" und„Thistle". sowie je ein englischer

französischerF .schkütter.
- Ulö London.  8 . Febr. Reutermeldung.
>r britiische Paffagierdampfer„Ealifornia" wurde
i, einem deutschen Unterseeboot versenkt. Be-
ung und Passagiere zählen zusammen 205 Per-
en 38 Mann der Besatzung und drei Pass»,
t«'find ertrunken. Bier Personen wurden durch
! Explosion getötet. Die Ueberlebendensagen
i», daß keine Warnung gegeben wurde.

Lokale und provinzielle Nachrichten.
1-«finge«. 9. Febr. Herr Hauptlehrera
FriedrichS ei'bert  ist am Montag in Panrod
Alter von 83 "Jahren gestorben.  Der Ver-

icbcne war der älteste Lehrer de» Regierung»,
zirk«. Die letzten 19 Jahre seiner langjährigen
ti ksamkeit verbrachte er an der Mädchenschule
ifetec Stadt, bi» er denn am 1. April 1892 in
,instand trat. Seit dieser Zeit lebte er bei seinen
idern in Wiesbaden und Panrod. Al» früherer
tzristleiler de» „Allg. Raff. Lande«kalender»"

or er weithin bekannt geworden. Auch dem
Kreisdlatt" war Herr Seibert in den Jahren
sine» Hiersein« ein gesch. Mitarbeiter. — Möge
c in Frieden ruhenl

* « fingt « , 9. Febr. Der erste städtische
fol zv«rkauf wird morgen Sam«iag, nachmittag»
Uhr beginnend, an den Distrikten„Maischen"

nd „Obnflorroih" abgehalten.
«finge« , 9. Febr. Der Kreir-Krieger«

erband Usingen  hält seine diesjährig« erste
reitversammlung  am Sonntag, den 35.
■a»i«„ nachmittag» 31/. Uhr. bei Herrn Gastwirt
iean Hemrich Hierselbst ab. Die Einladungen an
ie Verband«vereine find ergangen, und r» werden
lese auf den Wortlaut der Einladung besonder«
usmerksam gemacht.

* « finge«, 9. Febr. Am Dirn »tag.  den
»pul. vormittag» halb 9 Uhr beginnend, findet

m Seminargebäude hterselbst" die diesjährige Au f-
'ahmeprüfung in die Präparanden-
>nstatt  stau. Me« Nähere ist au« der in dieser

Krei«blatt«Nummer abgedruckten Anzeige der Kgl.
Seminardirektion zu ersehen.

* Am 8. 3. 17. ist eine Bekanntmachung
betreffend„Beschlagnahme. Bestand,Erhebung und
Enteignung von Bierglatveckeln und Bierkrugdeck ln
au« Zinn und freiwillige Ablieferung von anderen
Zinngegenständen" ai« Neufassung der Bekannt¬
machung Nr. M. 1/10. 16. K. R. « . erlassen
worden. Der Wortlaut der Bekanntmachung ist
in dem heutigen Kleirblatt abgedruckt.

* Schutz derArbeiterbeimAu » streuen
von Kalkstickstoff.  Zur Vermeidung der Un-
zulräglichkeilen, die sich beim Aurstreuen de» Kalk¬
stickstoff« durch Einatmen de» stark stäubenden
Material« für die Arbeiter ergeben, schligt Prosiffor
Dr. E. Flügge. Direkior de» hygienischen Institute»
der Königlichen Universität, Berlin, folgende« vor:
Lose Waltetampon«, die in die beiden Nasenlöcher
eingesührl werden, bewirken nach den angestestten
Versuchen hinreichenden Schutz für die Aimung«-
organ«; e» ist zweckmäßig den Rand der Nasenlöcher
vo>her mit etwa» Vaseline zu bestreichen. Ferner
ist e» wünschenswert, den Waltetampons, die nur
lose fitzen müffen und daher leicht heraussallen.
einen Halt zu geben dadurch, daß man eine schmale
Binde au» porösem Stoff unter der Nase über
die Ohren zum Kinn führt und dort verknotet.
Der Mund muß während de« Streuen»
schloffen gehalten werden. Sobald sich der Ar¬
beiter außerhalb der Staubwolke befindet, kann er
zwischendurch durch den Mund tief atmen. Kommt
e« ausnahmsweise vor. daß noch innerhalb einer
Staubwolke eingeatmei wird, so zieht die« auch
keinen Schaden nach sich- Den Arbeitern muß
vorgeschrieben werden, nach beendigtem Streuen die
Kleidung abzubürsten und Gesicht und Hände zu
reinigen, um sich gegen da»Eindringen anhaftenden
Streumaterial« in den Mund zu schützen. Al»
Schutzvorrichtungsind also nur erforderlich einige
Watietampon« (au« „Verbandwatle" , vor demG.«
brauch etwa» zu lockern und nach Bedarf zu ver¬
kleinern), eine Binde mit porösem Stoff und etwa»
Vaselin«. Da die üblichen Schutzoonichiungen z.
Zt. schwer zu beschaffen find, wird hiermit auf
diese einfachen Schutzmittel hingewiesen.

* Bauernregeln im Februar.  Lichimeffm
dunkel, macht den Bauer zum Junker. — Lichtmeß
m Klee, Ostern im Schnee. — Wenn'» am Licht¬
meß stürmt und schneit, ist'« zum Frühling nicht
mehr weit. — St . Dorothee(6.) — bringt den
meisten Schnee. — Wenn'» sriert auf Petri
Stuhlfeier (22.) frier!« noch vierzehn Mal heuer.
— Petri Stuhlfeier(22.) kalt, die Kälte noch
änger anhalt. — Matthei« (24.) brich»'« Eie,
ind't er kein«, so macht er ein«. — Regenbogen
am Morgen, de» Hirten Sorgen; Regenbogen am
Abend, den Hirten labend. — Spielen Mücken
m Februar, frieren Schaf und 8 en' da« ganze
Jahr . — Wenn im Februar die Leichen fingen,
wird'« un« Frost und Kälie bringen. Weißer
Februar stärkt die Felder. - Die Katze die in
der Hornungrsonne liegt, im März sich hinter den
Ofen schmiegt. — Wenn» der Hornung gnädig
macht, dringt der Lenz den Frost bei Nacht. —
Heftige Nordwinde im Februar, deuten auf ein
fruchtbar Jahr . — Die weiße Gan« (der Schnee)
im Februar, brütet Segen für» ganze Jahr . —
Scheint zu Lichtmeß(2.) die Sonne heiß, gib!»
noch sehr viel Schnee und Ei«. — Lichtmeß(3.)
sieht der Bauer lieber den Wolf im Schafstall al»
die Sonne. — Lichlmeffen hell, schindet dem Bauer
da« Fell.

MK. Kartoffelb «stand »ausnahme  am
l . März 1917. Vom Krieg»ernährung«amt wird
amtlich mitgeteilt: Auf die GelreidebestandSerhebung.
die für den 15. Februar 1917 angeordnet ist.
folgt dir durch die Bekanntmachung de« Herrn
Reichskanzler, vom 3. Februar 1917 angeordnete
Aufnahme der Vorräte an Kartoffeln für den 1.
Mär» 1917. Die Vorral»erhedung ist eine allge¬
meine und erstreckt sich sowohl aus die auf dem
Land« bei den Erzeugern und in den Städten bei
den Verbrauchern befindlichen Karloffeloorräte. Die
Vorratseihebung ist al« Unterlage für die in der
Frage der Kartoffelversorgung zu treffenden Ent.
schlltßungen unerläßlich. In unmittelbarem Anschluß
an die Bestandsaufnahme findet eine Nachprüfung
der angezeigten Mengen innerhalb der Kommunal-
verbände durch beauftragte Sächverstänoige statt.
Diese Nachprüfung wird in ähnlicher Weise vor«

genommen werden, wie ste im Anschluß an bl«
Bestandraufnahme für Getreide angeordnet ist.
Zur Erreichung eine» zuverlässigen Ergebniffe»
wird der Schwerpunkt der Karioffelbestandterhebung
in diese, unmittelbar an di«Erhebung sich anschließende
Nachprüfung zu legen sein. Die Vertrauenswänuer
und örtlichen Kommissionen, welche der der Nach¬
prüfung der GelreidebestandSerhebungmitzuwirken
haben, werden daher auch für die Nachprüfung
der vom Einzelnen angezeigten Kartoffelmengen
in umfangreicher Weise herangezogen werden. E»
ist Pflicht jede» einzelnen, die von ihm erforderten
Anzeigen über die Karloffeloorräte mit größter
Gewissenhaftigkeit za erstatten.

— Dorfweil , 7. Febr. Wehrmann Heim.
LÜw (im Landwehr Jnf .-Rgt. Rr. 81) erhielt
da« „Eiserne Kreuz" .

— Bad Homburg . 8 Febr. Der Mit¬
inhaber der R>x Konservenglasgesellschaft Johann
Smil Leonhardi und feine Frau schenkten der Stadt
ein Hau« in bester Kurtage, da« einen Wert von
100000 Mk darstelli, mit der Bestimmung, daß
darin ein „Kriegrwaisenhaur für Kinder aller
Konfessionen" errichtet werde. Die Siadt nahm
da« Geschenk an.
^ — Frankfurt , 8. Febr. Generalleutnant

Augustin, Jnspekieur der Kriegsgefangenenlagerim
Bereiche de« 18. Armeekorps, der feit längerer
Zeit schwer leidend war, ist heute im hiesigen
Reserve-Lazarett VI verschieden.

— Schönbor«, 7. Febr. Ein tödlicher
Unfall ereignete sich beim Holzfällen im hiesigen
Gemeind-wald. Der emzige Sohn des Landwirt»
Karl Fischer wurde von einem Baum so unglück¬
lich getroffen, daß er nach kurzer Zeit erlag.

— Eltville , 7. Febr. In der elekirotech-
nischen Fabrik von Jean Müller brach letzte
Nacht, gegen 1 Uhr, Feuer au«. Ein Teil de«
Fabrikanwesen», die Schlaffer werkstälte und die
Schreinerei wurde ein Raub der Flammen. Der
Schaden ist beträchtlich.

Verwischte Nachrichte«.
— Königsberg,  8 . Febr. In Ostpreußen

ist ein völliger Witterungsumschlageingelretm. die
Kälte ließ erheblich nach. In Königsberg find nur
3" Kälte. Damit ist die in Ostpreußen seit Jahr-
zehnten nicht dagewesene anhaltende Kälteperiode,
die in Stallupönen am 3. Februar aus 30 Grad
stieg, beendet.

Sonntagsgedanken.
„O Heimat , meine Heimat. . ."

Wie so viel lieber haben wir nun unsre Heimat,
da so viel kostbares Blut für ste gefloffen istl Die
Feind« umdrohen ste mit grimmigem Haß, aber
wir umklammern sie mit dreifacher Liebe. Wir
haben im Frieden manche« zu tadeln gehabt und
wollen uns auch sitzt nicht ei'ei rühmen, aber
lieben, lieben wollen wir die Heima, mit ihren
Gülern und Schwächen noch viel mehr al« bisher.

Bauer.
* . *

Da« deutsche Heim  wieder auserstehen zu
lasten in all seiner stillen Herrlichkeit,  darin
besteht die schönste und wichtigste Aufgabe der
deutschen Frau. Gort segne alle, die sie begreijen
und lösenI G . Hilbert.

* *
*

Unschuld und Kinderstnn,
dieser Welt Hauptgewinn,

such' nicht da drauß' .
Unverfälscht wurzriecht
wächst un« ein stark' Geschlecht,
flammend für Ehr' und Recht,

dach erst im Hau«.
H. Schlandt-Kronstadt( Siebend.)

Wagenverkauf.
Elegante Landauer , Mylords , Halbverdtck
mit abnehmbarem Bock, Breaks » Jagvwagen,
sowie GeschSftswage « aller Art, mrt Federn
zirka 40 Stück, preiswürdig zu verkaufen.
Fis Grauer , Wagenbauer, Butzbach-



. Im Kampf für« Vaterland starb am 28. Januar den Heldentod unser
lieber guier Sohn. Bruder. Schwager und Onkel

b  Wilhelm Dktistbach»

Jnf .-Reg . 253, 4. Komp.

)0N 39 Jahren.

Die tr. Hinterbliebenen:
Familie Qeinr . lob . Dienstbacb.
Familie LehrerJ^erm . frey.

Usingen , den 8. Februar 1917.

Kkklllchlllj-NnKllils.
TamStag . den 10 . d. Ml - . , nach¬

mittag» 1 Uhr beginnend, werden im städtischen
Oberwald folgende Mengen Holz öffentlich ver¬
steigert:

Distrikt Mai - chen 25» .
16 Rm. Eichen-Scheit.
9 Rm. Eichen-KnÜppel,

450 Stück Eichen-Wellen,
14 Rm. Bnchen-Scheit,
6 Rm. Buchen-Knüppel,

420 Stück Buchen'Wellen,
19 Rm. Nadelholz-Scheit,
10 Rm. Nadelholz-Knüppel.

Distrikt Oberfloroth 27.
4 Rm. Nadelholz-Scheit,

10 Rm. Nadelholz-Knüppel.
Zusammenkunft: Merzhäuserstraße am Walde«,rand.
Ustnge» , den8. Februar 1917.

Der Magistrat.
Lißmonn.

Gschbachrr
DarleffnsKasseuuerein

Diese Woche(30 1. bi« 11 8 ) kommen an
frischem Fleisch pro Kopf 125 Gramm zur Abgabe.
E« sind demnach5 Abschnitte der Fleischkarte an
den Metzger abzugeben.

Verkauftstellen in dieser Woche sind:
Für Rind- und Kalbfleisch: Metzgerei Steinmetz

und Hirschberg.
Fleischabholungszeiten:

8- 9 Uhr Bezirk 1.
9—10 Uhr Bezirk 2.

10—11 Uhr Bezirk 2.
11—12 Uhr Bezirk 4.

Ustnge» den 10. Februar 1917.
Städtische Lebensmittelversorgung

Der Magistrat.
Lißmann,  Bürgermeister.

eingetr. Genossensch. mit unbeschr. Haftpflicht
Sonntag , de » 18 . d . Mts ., nachmittag«

3 Uhr findet im Saale de« Gastwirt, Wilhelm
Saltenberger  dahier die dje,jährige
ordentliche Generalversammlung
mit folgender Tagesordnung statt, wozu hierdurch
die Mitglieder geladen werden.

1. Vorlage der Jahre«rechnung und Bilanz.
sowie Genehmigung derselben.

3. Berichterstattung der Pcüfungrkommission.
3. Entlastung de« Vorstandes.
4 Neuwahl von zwei Vorstandsmitgliedern.
5. Neuwahl von drei Aufsicht»ratsmitgliedern.
6. Beschlußfaffungüber Verwendung de« Rein-

gewinn«.
7. Vorlesung des Reoistonsberichl».
8. Festsetzung der Pasiokreditgrenze.
9. Anträge und Wünsche von Mitgliedern.
Die Jahresrechnung und Bilanz liegen von

heute ab acht Tage im Geschäftszimmer den Ge-
«offen offen.

Eschbach, den8. Februar 1917.
Der Borstand.

Johann Konrad Ruß . Direktor.
Heinr . Wilh . Schmidt Sr . Rendant

fltigef, kinderliebendgz

Üadchtll,
baa alle Hausarbeit versteht, in Ha»shg>,
Kind gesucht Offerten mit Gehalisansp^
2) Amtsrichter Sauer , Usingen j,
Suche für meinen landwirtschaftlichen

erfahrenes älteres

Mädchen
gegen guten Lohn
3) Kerd. Harth . Wehrhi- |

tDer Leinöl
roh gekocht oder gebleicht

Tkrvriittiöl, Lacke, TrD
Sirrativ . Oellileirvs
usw. noch vorrätig har. wende stch j«
eigenen Jntereffe, zwecks Verwertung

8 . H . Mond heim,
Farben- und Lackfabrikl

Gießen , Fernsprecher 2084.

7 igarette
^ -* direkt von der Fab

zu Öriginalpreisen "*<r1
Fsbßbra-»ttb

«räch

Türken- n. Bnlgaren-
Zijjaretten ZCiClllieB Sjctl 2DS

durch ihre hervorragende Qnalität.
Empfehle : „ Giubek “ (Kaiserl . Türkische
Tabakregie ) „Sobranje “ (hergestellt aas den
edelsten Gewächsen Bulgariens .)
*> Carl Hel er.

Buchen- Scheit-u.
Knüppel-Holz

vorjähriges , kauft jedes Quantum.

F . W. Creutz,
3) Bad Homburg v. d . H.

iirtitfrt Hase»..Kaninchen-.Marder -,
flUUI  V Iltis -, Fuchs - usw. Felle
und zahl: die höchsten Fabrikpreise.
3d) Moses Hirselibero,  Usingen.

Skmm-PrSpiiim-kimjrill
!» Uliugrn.

Die « nfnahmeprüsuug in die Präpa-
randenanstalt findet am 3 . April 191 ? statt
Sie beginnt vormittag« 8' /, Uhr im Seminar-
gebäude. Meldungen haben bis zum 5. März
zu erfolgen.

Bei der Anmeldung von Zöglingen zur Auf¬
nahmeprüfung sind folgende Ausweise beizusügen:

») ein von dem Bewerber selbst angesertigter
Lebenslauf.

d) rin Impfschein, ein Wiederimpfscheiv und
cin Zeugnis über den Gesundheitszustand,
ausgest llt von einem zur Führung eines
Dienstsiegels berechtigten Arzie,

c) der Geburtsschein,
d) die Schulzeugnisse,
®) ein Sitlenzeugni«,
f) die Erklärung de» Vaters oder des Nächst-

verpfllchleten, daß er die Mittel zum Unter¬
halt de» Bewerbes während der Dauer des
Unternchrskursus gewähren werde, bezw. ein
Vermögen«-Nachweis.

Der Bewerber mutz das 14. Lebens¬
wahr vollendet haben.
Schüler, die sofort in die zweite oder erste

Klaffe eintreten wollen, haben dies in ihrem
Meldungsschreiben zu bemerken; sie müffen 15
bezw. 16 Jahre alt sein.

Ufingen , den8. Febr, ar 1917.
Die Kgl. Seminardirektion.

ICC Zig . Kleinverk. ' t,8 Pfg. I.w
JJJ » " 3 „ st. zckacht
!2S » '' 3 .. 2 .5t D
ISS « " 4 2 » S .2t! ,A
*00 „ „ 6,2 4 .mt

Versand nur gegen Nahnahme * tct
100 Stück an.

prima Qualitäten
100— bis 200— M. p.|Zigarren_ ^

so h * uS es Zigarettenfabrik^
C 0 E L N , Ehrenstrasae 34

Telefon A 9068.

Suche für Oster» oder sofort
brave « , ordentliche»

lc  Sprungfähiger Zuchtbullen
16 Monate all, zu verkaufen
l> «arl « eüer , Obernhain.

Backerlehrlin,
3)

Karl Waldfchmii
Bäckermeister, ,

Oberreifenberg i . T.
Die vom Kgl. Landratramt empfohleneni^ ^unuiuwami emprooienei

ZteiHimaiige
hoi mir arU/iUXlJi  s .

sind bei mir erhältlich. Qg . Peten

Kunftgewerßefcßufe OffenßaSa .M.
Ausßifdung vonScßüfern und

Scßüferinnen.
Großß. Direktor Prof.Eßerßardt.

W JlBjfigtB.
Gottesdienst in der evongeiische» Ktr

Souutag,  deu 11. Februar 1917. ]Sexageflmae.
Vormittag « 10 Uhr

£l  .
9̂ m‘tta881  Uhr: Kindergottesdienst. § j_ Lieder: Nr. 425, 1—3. gir. ggg uns, aai |

®er Nachmittagsgottesdienst fällt wegen auswLckj_ . . Vertretung aus.
ist für den Jerusalem,B«j

beftimmt und wird der Gemeinde herzlichst empfoP
ÄmtSwoche: Herr Dekan Bohri «. ^

Gottesdiensti» der katholische» Kirche
Sonntag,  denll . Februar 1917. '

Vormittag» 9'/, Uhr. — Nachmittag, 2 Uhr.

,, H^rzu da» „Illustrierte Sonnstblatt Nr. 6.
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